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REISEBEDINGUNGEN:
Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992)
Anpassung an die Novelle zum Konsumenten-Anpassung an die Novelle zum KonsumentenAnpassung an die Novelle zum Konsumenten
schutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistungs-schutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistungschutzgesetz BGBl. 247/93 und an das Gewährleistung
rechtsÄnderungsgesetz, BGBI. I Nr. 48/2001ee
Gemeinsam beraten im Konsumentenpolitischen Bei
des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsdes Bundesmdes Bundesm u-
mentenmentemente schutz in Entsprechung des §73 Abs. 1 GewO 1994 nn
und des §8 der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten in der Fassung 1994 über 
die Ausübungsvorschriften  für das Reisebürogedie Ausübungsvorschriften  für das Reisebürogdie Ausübungsvorschriften  für das Reisebürog werbe ee
(nunmehr §6, gem. BGBl. II Nr. 401/98).(nu(nu
Das Reisebüro kann als Vermittler (Abschnitt A) 
und/oder als Veranstalter (Abschnitt B) auftreten.
Der Vermittler übernimmt die Verpflichtung, sich um die 
Besorgung eines Anspruchs auf Leistungen anderer 
(Veranstalter, Transportunternehmen, HoteTransportunternehmen, HotTransportunternehmen, Hot lier usw.) zu 
bemühen.
Veranstalter ist das Unternehmen, das entweder mehrere 
touristische Leistungen zu einem Pauschaltouristische Leistungen zu einem Pauschatouristische Leistungen zu einem Pauscha preis anbietet ll
(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne touristi-(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne tourist(Pauschalreise/Reiseveranstaltung) oder einzelne tourist
sche Leistungen als Eigenleistungen zu erbringen ver-
spricht und dazu im allgemeinen eigene Prospekte, 
Ausschreibungen usw. zur VerfüAusschreibungen usw. zur VerfAusschreibungen usw. zur Verf gung stellt.
Ein Unternehmen, das als Reiseveranstalter auftritt, kann 
auch als Vermittler tätig werden, wenn Fremd
vermittelt werden (z. B. fakultativer Ausflug am Urlaubvermittelt werden (z. B. fakultativevermittelt werden (z. B. fakultative s-
ort), sofern es auf diese Vermittlerort), sofern es auf diese Vermittleort), sofern es auf diese Vermittle funktion hinweist.rr
Die nachstehenden Bedingungen stellen jenen Ver-
tragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Ver-tragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Vetragstext dar, zu dem üblicherweise Reisebüros als Ve
mittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Abmittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (Amittler (Abschnitt A) oder als Veranstalter (A schnitt B) 
mit ihren Kunden/Reisenden (Anm.: im Sinne des mit ihren Kunden/Reisemit ihren Kunden/Reise
KSchG) Verträge abschließen.
Die besonderen Bedingungen

der vermittelten Reiseveranstalter,
der vermittelten Transportunternehmungen (z.B. 

   Bahn, Bus, Flugzeug u. Schiff) und 
gehen vor.

A. DAS REISEBÜRO ALS VERMITTLER
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrag), den Kunden 
mit einem Vermittler schließen.
1. Buchung/Vertragsabschluß
Die Buchung kann schriftlich oder (fern)mündlich 
erfolgen. (Ferngg -en. (Fernen. (Fern )mündliche Buchungen sollten vom -
Reisebüro umgehend schriftlich bestätigt werden.
Reisebüros sollen Buchungsscheine verwenden, die alle 
wesentlichen Angaben über die Bestellung des Kunden 
unter Hinweis auf die der Buchung zugrundeliegende 
Reiseausschreibung (Katalog, Prospekt usw.) aufweisen.
Der Vermittler hat im Hinblick auf seine eigene Leistung 
und auf die von ihm vermittelte Leistung des Veranstal-
ters entsprechend §6 der Ausübungsvorschriften für das 
Reisebürogewerbe auf die gegenständlichen 
ALLGEMEINEN REISEBEDINGUNGEN hinzuweisen, 
auf davon abweichende Reisebedingunauf davon abweichende Reisebedinguauf davon abweichende Reisebedingu gen nachweislich 
aufmerksam zu machen und sie in diesem Fall vor 
Vertragsabschluß auszuhändigen.
Soweit Leistungen ausländischer Unternehmer (Leis-
tungsträger, Reiseveranstalter) vermittelt werden, kann 
auch ausländisches Recht zur Anwendung gelangen. 
Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung 
vornimmt, gilt damit als Auftraggeber und übernimmt 
mangels anderweitiger Erklärung die Verpflichtungen rr
aus der Auftragsaus der Auftragaus der Auftrag erteilung gegenüber dem Reisebüro erteilung gerteilung g
(Zahlungen, Rücktritt vom Vertrag usw.).
Bei der Buchung kann das Reisebüro eine Bearbeitungs-
gebühr und eine (Mindest) Anzahlung verlangen. Die 
Restzahlung sowie der Ersatz von Barauslagen (Tele-
fonspesen, Fernschreibkosten usw.) sind beim Aushändi-
gen der Reisedokumente (dazu gehören nicht Personal-
dokumente) des jeweiligen Veranstalters oder Leistungs-
trägers beim Reisebüro fällig. ReiseunternehmunReiseunternehmuReiseunternehmu gen, die 
Buchungen entgegennehmen, sind verpflichtet, dem nn
Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluß gg
eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestäti-eine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestäteine Bestätigung über den Reisevertrag (Reisebestät
gung) zu übermitteln.tt
2. Informationen und sonstige Nebenleistungen
2.1. Informationen über Pass-, Visa- -, Devisen- -, 
Zoll- und gesundheitspolizeiliche Vorschriften
Als bekannt wird vorausgesetzt, dass für Reisen ins 
Ausland in der Regel ein gültiger Reisepass erforderlich 
ist.
Das Reisebüro hat den Kunden über die jeweiligen 
dardada über hinausgehenden ausländischen Parr ss-, Visa- - und 
gesundheitspolizeilichen Einreisevorschriften sowie auf 
Anfrage über DevisenAnAn -frage über Devisenfrage über Devisen und Zollvorschriften zu informie-
ren, soweit diese in Österreich in Erfahrung gebracht rr

werden können. Im übrigen ist der Kunde für die Einhal-
tung dieser Vorschriften selbst verantwortlich. Nach 
Möglichkeit übernimmt das Reisebüro gegen Err ntgelt die 
Besorgung eines allenfalls erforderlichen Visums.
Auf Anfrage erteilt das Reisebüro nach Möglichkeit 
Auskunft über besondere Vorschriften für Ausländer, 
Staatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerschaf-Staatenlose sowie Inhaber von DoppelstaatsbürgerschaStaatenlose sowie Inhaber von Doppelstaatsbürgerscha
ten.
2.2. Informationen über die Reiseleistung
Das Reisebüro ist verpflichtet, die zu vermittelnde 
Leistung des Reiseveranstalters oder Leistungsträgers 
unter Bedachtnahme auf die Besonderheiten des jeweils 
vermittelten Vertrages und auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Ziellandes bzw. Zielortes nach besten Wissen 
darzustellen.
3. Rechtstellung und Haftung
Die Haftung des Reisebüros erstreckt sich auf:
- die sorgfältige Auswahl des jeweiligen Veranstalters 
bzw. Leistungsträgers sowie die sorgfältige Auswertung rr
von gewonnenen Erfahrungen;
- die einwandfreie Besorgung von Leistungen einschließ-inwandfreie Besorgung von Leistungen einschlieinwandfreie Besorgung von Leistungen einschlie
lich einer entsprechenden Information des Kunden und 
Ausfolgung der Reisedokumente;
- die nachweisliche Weiterleitung von Anzeigen, Willens-
erklärungen und Zahlungen zwischen Kunden und 
vermitteltem Unternehmen und umgekehrt (wie z. B. 
von Änderungen der vereinbarten Leistung und des 
vereinbarten Preises, Rücktrittserklärungen, Reklamatio-
nen).
Das Reisebüro haftet nicht für die Erbringung der von 
ihm vermittelten bzw. besorgten Leistung.
Das Reiseunternehmen hat dem Kunden mit der Reise-
bestätigung den Firmenwortlaut (Produktname), die 
Anschrift des Reiseveranstalters und gegebenenfalls eines 
VersicheVersichVersich rers unter einem bekanntzugeben, sofern sich 
diese Angadiese Angdiese Ang ben nicht schon im Prospekt, Katalog oder a
sonstigen detaillierten Werbeunterlagen finden. Unter-erten Werbeunterlagen finden. Unteerten Werbeunterlagen finden. Unte
lässt es dies, so haftet es dem Kunden als Verant es dies, so haftet es dem Kunden als Verat es dies, so haftet es dem Kunden als Vera stalter nn
bzw. Leistungsträger.
4. Leistungsstörungen
Verletzt das Reisebüro die ihm aus dem Vertragsverhält-
nis obliegenden Pflichten, so ist es dem Kunden zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflicrr htet, 
wenn es nicht beweist, dass ihm weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
Für Vertragsverletzungen auf Grund minderen Ver-
schuldens ist das Reisebüro dem Kunden zum Ersatz 
eines daraus entstandenen Schadens bis zur Höhe der eines daraus entstandenen Schadeeines daraus entstandenen Schade
Provision des vermittelten Geschäftes verpflichtet.

B. DAS REISEBÜRO ALS VERANSTALTER
Die nachstehenden Bedingungen sind Grundlagen des 
Vertrages - in der Folge Reisevertrag genannt -, den -
Buchende mit einem Veranstalter entweder direkt oder chende mit einem Veranstalter entweder direkchende mit einem Veranstalter entweder direk
unter Inanspruchnahme eines Vermittlers schließen. Für 
den Fall des Direktabschlusses treffen den Veranstalter 
die Vermittdie Vermitdie Vermit lerpflichten sinngemäß.tt

VERANSTALTER. Naturfreunde Touristik GesmbH
3100 St. Pölten, Hess-Straße 4/2-
Wir anerkennen grundsätzlich die gegenständlichen Wir anerkennen grundsätzliWir anerkennen grundsätzli
ALLGEMEINEN REISEBDINGUNEN; Abweichungen 
sind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Ein-sind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Eisind gemäß §6 der Ausübungsvorschriften durch Ei
rahmung ersichtlich gemacht.

1. Buchung/Vertragsabschluß
Der Reisevertrag kommt zwischen dem Buchenden und 
dem Veranstalter dann zustande, wenn Übereinstim-
mung über die wesentlichen Vertragsbestandteile (Preis, 
Leistung und Termin) besteht. Dadurch ergeben sich 
Rechte und Pflichten für den Kunden.
2. Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers
Ein Wechsel in der Person des Reisenden ist dann mög-
lich, wenn die Ersatzperson alle Bedingungen für die 
Teilnahme erfüllt und kann auf zwei Arten erfolgen.
2.1. Abtretung des Anspruchs auf Reiseleistung
Die Verpflichtungen des Buchenden aus dem Reisevertrag rr
bleiben aufrecht, wenn er alle oder einzelne Ansprürr che 
aus diesem Vertrag an einen Dritten abtritt. In diesem Fall 
trägt der Buchende die sich daraus ergebenden Mehrkos-
ten.
2.2. Übertragung der Reiseveranstaltung
Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutre-Ist der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutrIst der Kunde gehindert, die Reiseveranstaltung anzutr
ten, so kann er das Vertragsverhältnis auf eine andere 
Person übertragen. Die Übertragung ist dem Veranstalter 
entweder direkt oder im Wege des Verentweder direkt oder im Wege des Veentweder direkt oder im Wege des Ve mittlers binnen 
einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzu-einer angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitzeiner angemessenen Frist vor dem Abreisetermin mitz
teilen. Der Reiseveranstalter kann eine konkrete Frist 
vorweg bekanntgeben. Der Überträger und der Erwerber rr
haften für das noch unbeglichene Entgelt sowie gegebe-

nenfalls für die durch die Übertragung entstandenen 
Mehrkosten zu ungeteilter Hand.

Ein Wechsel in der Person des Reiseteilnehmers ist nur 
nach den besonderen Bestimmungen der jeweiligen 
Leistungsträger (Fluglinien, Reederei, etc.) möglich und 
muss spätestens 14 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Unse-
re Umbuchungsgebühr beträgt  45,-- pro Person.

3. Vertragsinhalt, Informationen und sonstige 
Nebenleistungen
Über die auch den Vermittler treffenden Informations-
pflichten (nämlich Informationen über Pass-, Visa- -, 
Devisen, Zoll- und gesundheitspolizeiliche Einreisevor-
schrifschrischri ten) hinaus hat der Veranstalter in ausreff ichender 
Weise über die von ihm angebotene Leistung zu infor-Weise über die von ihm angebotene Leistung zu infoWeise über die von ihm angebotene Leistung zu info
mieren. Die Leistungsbeschreibungen im zum Zeitpunkt 
der Buchung gültigen Katalog bzw. Prospekt sowie die 
weiteren darin enthaltenen Informationen sind Gegeweiteren darin enthaltenen Inforweiteren darin enthaltenen Infor n-
stand des Reisevertrages, es sei denn, dass bei der Bu-
chung anderslautende Vereinbarungen getroffen wur-
den. Es wird aber empfohlen, derartige Vereinbarungen 
unbedingt schriftlich festzuhalten.
4. Reisen mit besonderen Risken
Bei Reisen mit besonderen Risken (z.B. Expeditionscha-t besonderen Risken (z.B. Expeditionscht besonderen Risken (z.B. Expeditionsch
rakter) haftet der Veranstalter nicht für die Folgen, die 
sich im Zuge des Eintrittes der Risken ergeben, wenn dies 
außerhalb seines Pflichtenbereiches geaußerhalb seines Pflichtenbereiches gaußerhalb seines Pflichtenbereiches g schieht.
Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reiseveranstal-
ters, die Reise sorgfältig vorzubereiten und die mit der 
Erbringung der einzelnen Reiseleistungen beauftragten gg
Personen und Unternehmen sorgfältig auszuwählen.hh
5. Rechtsgrundlagen bei Leistungsstörungen
5.1. Gewährleistung
Der Kunde hat bei nicht oder mangelhaft erbrachter Der Kunde hat bei nicht oder mangDer Kunde hat bei nicht oder mang
Leistung einen Gewährleistungsanspruch.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm 
der Veranstalter an Stelle seines Anspruches auf Wand-
lung oder Preisminderung in angemessener Frist eine 
mangelfreie Leistung erbringt oder die mall ngelhafreie Leistung erbringt oder die mafreie Leistung erbringt oder die ma fngelhangelha te ff
Leistung verbessert.
Abhilfe kann in der Weise erfolgen, dass der Mangel 
behoben wird oder eine gleich-behoben wird oder eine gleichbehoben wird oder eine gleich oder höherwertige 
Ersatzleistung, die auch die ausdrückliche Zustimmung mm
des Kunden findet, erbracht wird. 
5.2. Schadenersatz
Verletzen der Veranstalter oder seine Gehilfen schuldhaft 
die dem Veranstalter aus dem Vertragsverhältnis oblie-
genden Pflichten, so ist dieser dem Kunden zum Ersatz 
des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
Soweit der Reiseveranstalter für andere Personen als 
seine Angestellten einzustehen hat, haftet er - ausge-ausgausg
nommen in Fällen eines Personenschadens - nur, wenn er 
nicht beweist, dassee diese weder Vorsatz noch grobe 
FahrFahFah lässigkeit treffen.
Außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit trifft den 
Reiseveranstalter keine Haftung für Gegenstände, die Reiseveranstalter keine HafReiseveranstalter keine Haf
üblicherweise nicht mitgenommen werden, außer er hat 
diese in Kenntnis der Umstände in Verwahrung ge-
nommen.
Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegen-Es wird daher dem Kunden empfohlen, keine GegenEs wird daher dem Kunden empfohlen, keine Gegen
stände besonderen Werts mitzunehmen. Weiters wird 
empfohlen, die mitgenommenen Gegenstände orempfohlen, die mitgenommempfohlen, die mitgenomm d-
nungsgemäß zu verwahren.
5.3. Mitteilung von Mängeln
Der Kunde hat jeden Mangel der Erfüllung des Vertrages, 
den er während der Reise feststellt, unverden er während der Reise feststellt, unveden er während der Reise feststellt, unve züglich einem rr
Repräsentanten des Veranstalters mitzuteilen. Dies setzt Repräsentanten des Veranstalters mitRepräsentanten des Veranstalters mit
voraus, dass ihm ein solcher bekanntgegeben wurde und ihih
dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe er-dieser an Ort und Stelle ohne nennenswerte Mühe e
reichbar ist. Die Unterlassung dieser Mitteilung ändert ii
nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungs-nichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistungnichts an den unter 5.1. beschriebenen Gewährleistung
ansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitver-ansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitveansprüchen des Kunden. Sie kann ihm aber als Mitve
schulden angerechnet werden und insofern seine eventu-en angerechnet werden und insofern seine eventen angerechnet werden und insofern seine event
ellen Schadenersatzansprüche schmälern. Der Veranstalter ll
muss den Kunden aber schriftlich entweder direkt oder im 
Wege des Vermittlers auf diese Mitteilungspflicht hinge-
wiesen haben. Ebenso muss der Kunde gleichzeitig ii
dardada über aufgeklärtrr worden sein, dass eine Unterlassung 
der Mitteilung seine Gewährleiii stungsansprüche nicht 
berührt, sie allerdings als Mitverschulden angeberührt, sie allerdings als Mitverschulden angberührt, sie allerdings als Mitverschulden ang rechnet ee
werden kann.

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, in Ermangelung eines 
örtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Leis-örtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Leiörtlichen Repräsentanten entweder den jeweiligen Lei
tungsträger (z. B. Hotel, Fluggesellschaft) oder direkt den 
VeranVeraVera stalter über Mängel zu informieren und Abhilfe zu nn
verlanverlaverla gen.nn
5.4. Haftungsrechtliche Sondergesetze5.4. Haftungsrechtlich5.4. Haftungsrechtlich
Der Veranstalter haftet bei Flugreisen unter anderem nach 
dem Warschauer Abkommen und seinem Zusatzabkom-
men, bei Bahn-men, bei Bahnmen, bei Bahn und Busreisen nach dem Eisenund Busreisen nach dem Eiseund Busreisen nach dem Eise bahnn -bahnbahn und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz.
6. Geltendmachung von allfälligen Ansprüchen
Um die Geltendmachung von Ansprüchen zu erleichtern, hh
wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbrin-wird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbriwird dem Kunden empfohlen, sich über die Nichterbri
gung oder mangelhafte Erbringung von Leistungen 
schriftlischriftlschriftl che Bestätigungen geben zu lassen bzw. Belege, ii
Beweise, Zeugen zu sichern.
Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern können 
innerhalb von 2 Jahren geltend gemacht werden. 
Schadenersatzansprüche verjähren nach 3 Jahren.
Es empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, AnsprüEs empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, AnsprEs empfiehlt sich im Interesse des Reisenden, Anspr che 
unverzüglich nach Rückkehr von der Reise direkt beim 
Veranstalter oder im Wege des vermittelnden Reisebües vermittelnden Reisebes vermittelnden Reiseb ros 
geltend zu machen, da mit zunehmender Verzögegeltend zu machen, da mit zunehmender Verzöggeltend zu machen, da mit zunehmender Verzög rung mit ee
Beweisschwierigkeiten zu rechnen ist.
7. Rücktritt vom Vertrag
7.1. Rücktritt des Kunden vor Antritt der Reise
a) Rücktritt ohne Stornogebühr
Abgesehen von den gesetzlich eingeräumten Rücktritts-geräumten Rücktrittgeräumten Rücktritt
rechten kann der Kunde, ohne dass der Veranstalder Veranstader Veransta ter gegen ll
ihn Ansprüche hat, in folgenden, vor Beginn der Leistung 
eintretenden Fällen zurücktreten:
Wenn wesentliche Bestandteile des Vertrages, zu denen 
auch der Reisepreis zählt erheblich geändert werden. 
In jedem Fall ist die Vereitelung des bedungenen Zwecks 
bzw. Charakters der Reiseveranstaltung, sowie eine gemäß 
Abschnitt 8.1. vorgenommene Erhöhung des vereinbarten 
Reisepreises um mehr als 10 Prozent eine derartige Ver-
tragsänderung.
Der Veranstalter ist verpflichtet, entweder direkt oder im 
Wege des vermittelnden Reisebüros dem Kunden die 
Vertragsänderung unverzüglich zu erklären und ihn dabei 
über die bestehende Wahlmöglichkeit entweder die 
VerVe tragsänderung zu akzeptieren oder vom Verr rtrag tragsänderung zu akzeptieren oder vom Vetragsänderung zu akzeptieren oder vom Ve
zurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahlzurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wahzurückzutreten, zu belehren; der Kunde hat sein Wah recht ll
unverzüglich auszuüben.gg
Sofern den Veranstalter ein Verschulden am Eintritt des 
den Kunden zum Rücktritt berechtigenden Ereignisses 
trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schaden-trifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schadetrifft, ist der Veranstalter diesem gegenüber zum Schade
ersatz verpflichtet.
b) Anspruch auf Ersatzleistung
Der Kunde kann, wenn er von den Rücktrittsmöglichkeiten ii
laut lit. a nicht Gebrauch macht und bei Stornierung des ee
Reiseveranstalters ohne Verschulden des Kunden, an Stelle 
der Rückabwicklung des Vertrages dessen Erfüllung durch 
die Teilnahme an einer gleichwertigen anderen Reisever-
anstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbrin-anstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbrianstaltung verlangen, sofern der Veranstalter zur Erbri
gung dieser Leistung in der Lage ist.
Neben dem Anspruch auf ein Wahlrecht steht dem Kun-
den auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichteden auch ein Anspruch auf Schadenersatden auch ein Anspruch auf Schadenersat r-z wegen Nichtez wegen Nichte
füllung des Vertrages zu, sofern nicht die Fälle des 7.2. zum ll
Tragen kommen.
c) Rücktritt mit Stornogebühr
Die Stornogebühr steht in einem prozentuellen Verhältnis tt
zum Reisepreis und richtet sich bezüglich der Höhe nach 
dem Zeitpunkt der Rücktrittserklärung und der jeweiligen 
Reiseart. Als Reisepreis bzw. Pauschalpreis ist der Gesamt-
preis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstepreis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verstpreis der vertraglich vereinbarten Leistung zu verst hen.ee
Der Kunde ist in allen nicht unter lit. a geDer Kunde ist in allen nicht unter lit. a gDer Kunde ist in allen nicht unter lit. a g nannten Fällen ee
gegen Entrichtung einer Stornogebühr berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Im Falle der UnangemessenVertrag zurückzutreten. Im Falle der UnangemesseVertrag zurückzutreten. Im Falle der Unangemesse heit nn
der Stornogebühr kann diese vom Gericht gemäder Stornogebühr kann diese vom Gericht gemder Stornogebühr kann diese vom Gericht gem ßigt ää
werden. Je nach Reiseart ergeben sich pro Person folgende nn
Stornosätze:
1. Sonderflüge (Charter), Gruppen-1. Sonderflüge (Charter), Gruppen1. Sonderflüge (Charter), Gruppen IT (Gruppenpauscha- l-
reisen im Linienverkehr), Autobusgesellschaftsreisen reisen im Linienverkereisen im Linienverke
(Mehrta(Mehrt(Mehrt gesfahrten)
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10%
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 25%
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 50%
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 65%
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 85% des RP.
2. Einzel-2. Einzel2. Einzel IT (individuelle Pauschalreisen im Linienve- rkehr), rr
Bahngesellschaftsreisen (ausgenommen SonderzüBahngesellschaftsreisen (ausgenommen SonderzBahngesellschaftsreisen (ausgenommen Sonderz ge)
bis 30. Tag vor Reiseantritt 10%
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 15%
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 20%
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 30%ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantriab 9. bis 4. Tag vor Reiseantri
ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt 45% des 

Reisepreises.
Für Hotelunterkünfte, Ferienwohnungen, Schiffsreisen, 
Bus-Eintagesfahrten, Sonderzüge und Linienflu- greisen zu gg
Sondertarifen gelten besondere BedingunSondertarifen gelten besondere BedinguSondertarifen gelten besondere Bedingu gen.n
Bis zum 34. Tag vor Reiseantritt 10%
33.  bis 22. Tag vor Reiseantritt 25%
21.  bis 25 Tag vor Reiseantritt 50%
Ab 14. Tag vor Reiseantritt 90%
Besondere Stornobedingungen bei Veranstaltungen 
der Naturder Natuder Natu freunde Touristik Grr esmbH.
Pro Person gelten folgende  Stornosätze
bis 30. Tag vor Reiseantritt 20%
ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 50%
ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt 65%
ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt 85%
ab dem 3. Tag (72 Stdab dem 3. Tag (72 Stab dem 3. Tag (72 St ) bzw. Nichterscheinen 100% des 
ReiseprRR eises
RÜCKTRITTSERKLÄRUNG
Beim Rücktritt vom Vertrag ist zu beachten:
Der Kunde (Auftraggeber) kann jederzeit dem Reisebüro, üü
bei dem die Reise gebucht wurde, mitteilen, dass er vom 
Vertrag zurücktritt. 
Die Stornierung muss unbedingt erfolgen:

ngeschriebenen Briefes oder
pers. mit gleichzeitiger schriftlicher Erklärung zu tun.

d) No-Show
No-show liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fernshow liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fershow liegt vor, wenn der Kunde der Abreise fer bleibt, n
weil es ihm am Reisewillen mangelt oder wenn er die 
Abreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässigkeit oder Abreise wegen einer ihm unterlaufenen FahrlässigAbreise wegen einer ihm unterlaufenen Fahrlässig
wegen eines ihm widerfahrenen Zufalls versäumt. Ist 
weiters klargestellt, dassweiteweite der Kunde die verbleibende 
Reiseleistung nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder e
will, hat er bei Reisearwill, hat er bei Reiseawill, hat er bei Reisea ten laut lit. c 1. (Sonderflüge, usw.) rr
85%, bei den Reisearten laut lit. c 2. (Einzel-laut lit. c 2. (Einzellaut lit. c 2. (Einzel IT, usw.) 45% des 
Reisepreises zu bezahReisepreises zu bezaReisepreises zu beza len.hh

No-Show: 100% des Reisepreises-

Im Falle der Unangemessenheit der obgenannten Sätze 
können diese vom Gericht im Einzelfall gemäkönnen diese vom Gericht im Einzelfall gemkönnen diese vom Gericht im Einzelfall gem ßigt werden.ää
7.2. Rücktritt des Veranstalters vor Antritt der Reise
a) Der Veranstalter wird von der Vertragsa) Der Veranstalter wird von der Vertraga) Der Veranstalter wird von der Vertrag erfüllung befreit, 
wenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimmwenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestimwenn eine in der Ausschreibung von vornherein bestim te mm
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird und dem Kunden 
die Stornierung innerhalb der in der Beschreibung der 
Reiseveranstaltung angegebegebgeb nen oder folgenden Fristen ee
schriftlich mitgeteilt wurde:

isen von mehr als 6 ii
Tagen, 

bis6 Tagen,
sfahrten.ss

Trifft den Veranstalter an der Nichterreichung der Mindest-Veranstalter an der Nichterreichung der MindesVeranstalter an der Nichterreichung der Mindes
teilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausge-teilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausgteilnehmerzahl ein über die leichte Fahrlässigkeit hinausg
hendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlan-hendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verlahendes Verschulden, kann der Kunde Schadenersatz verla
gen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr paugen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pagen; dieser ist mit der Höhe der Stornogebühr pa schaliert. 
Die Geltendmachung eines diesen Betrag übersteDie Geltendmachung eines diesen BeDie Geltendmachung eines diesen Be itrag überstetrag überste genden i
Schadens wird nicht ausgeschlossen.
b) Die Stornierung erfolgt auf Grund höheb) Die Stornierung erfolgt auf Grund höhb) Die Stornierung erfolgt auf Grund höh rer Gewalt, d.h. auf ee
Grund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer EreignisGrund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer EreigniGrund ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereigni se, 
auf die derjenige, der sich auf höhere Gewalt beruft, keinen 
Einfluß hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotEinfluß hat und deren FEinfluß hat und deren F e-olgen trotz Anwendung der gebotolgen trotz Anwendung der gebot
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können. Hiezu 
zählt jedoch nicht die Überbuzählt jedoch nicht die Überbzählt jedoch nicht die Überb chung, wohl aber staatliche uu
Anordnungen, Streiks, Krieg oder kriegsähnliche Zustände, 
Epidemien, NaturkatastroEpidemien, NaturkatastrEpidemien, Naturkatastr phen usw.oo
c) In den Fällen a) und b) erhält der Kunde den eingezahc) In den Fällen ac) In den Fällen a l) und b) erhält der Kunde den eingezah) und b) erhält der Kunde den eingezah ten ll
Betrag zurück. Das WahlBetrag zurück. Das WahBetrag zurück. Das Wah recht gemäß 7.1.b, 1. Absatz steht ll
ihm zu.
7.3. Rücktritt des Veranstalters nach Antritt der Reise
Der Veranstalter wird von der Vertragserfüllung dann 
befreit, wenn der Kunde im Rahmen einer Gruppenreise 
die Durchführung der Reise durch grob ungebührliches 
Verhalten, ungeachtet einer Abmahnung, nachhaltig stört. 
In diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein VerIn diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein VeIn diesem Fall ist der Kunde, sofern ihn ein Ve schulden 
trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Scha-trifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Schtrifft, dem Veranstalter gegenüber zum Ersatz des Sch
dens verpflichtet.
8. Änderungen des Vertrages
8.1. Preisänderungen
Der Veranstalter behält sich vor, den mit der Buchung 
bestätigbestäti ten Reisepreis aus Gründen, die nicht von seinem gg
Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der Reisetermin 
mehr als zwei Monate nach dem Vertragsabgg schluß liegt. sabsab
Derartige Gründe sind ausschließlich die Änderung der 
Beförderungskosten - etwa der Treibstoffkosten - der Abga-der Abgder Abg
ben für bestimmben für bestimben für bestim te Leistungen, wie Landegebühren, Einmm -te Leistungen, wie Landegebühren, Einte Leistungen, wie Landegebühren, Ein oder 
AusschiffungsgeAusschiffungsgAusschiffungsg bühren in Häfen und entsprechende e
Gebühren auf Flughäfen oder die für die betreffende Reise-
veranstaltung anzuwendenden Wechselkurveranstaltung anzuwendenden Wechselkuveranstaltung anzuwendenden Wechselku se. rr
Bei einer Preissenkung aus diesen Gründen ist diese an den 
Reisenden weiterzugeben.

Innerhalb der Zweimonatsfrist können PreiserhöhunInnerhalb der Zweimonatsfrist können PreiserhöhuInnerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhu gen nur nn
dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hiefür bei dann vorgenommen werden, wenn die Gründann vorgenommen werden, wenn die Grün
der Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchungs-der Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchungder Buchung im einzelnen ausgehandelt und am Buchung
schein vermerkt wurden.
Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Preis-Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine PreiAb dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es keine Prei
änderung.
Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei VorlieEine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei VorliEine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei Vorli gen 
der vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue Angabe 
zur Berechnung des neuen Preises vorgezur Berechnung des neuen Preises vorgzur Berechnung des neuen Preises vorg sehen ist. Dem 
Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unver-Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände unveKunden sind Preisänderungen und deren Umstände unve
züglich zu erkläzüglich zu erklzüglich zu erkl ren.ää
Bei Änderungen des Reisepreises um mehr als 10% ist ein 
Rücktritt des Kunden vom Vertrag ohne Stornogebühr 
jedenjedejede falls möglich (siehe Abschnitt 7.1.a.).nn
8.2. Leistungsänderungen nach Antritt der Reise

gelten jene Regelungen, wie sie in Abschnitt 5 (Rechts-
grundlagen bei Leistungsstörungen) dargestellt sind.

rgibt sich nach der Abreise, dass ein erheblicher Teil der 
vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbracht wird oder 
nicht erbracht werden kann, so hat der Verannicht erbracht werden kann, so hat der Veranicht erbracht werden kann, so hat der Vera stalter ohne nn
zusätzliches Entgelt angemessene Vorkehzusätzliches Entgelt angemessene Vorkezusätzliches Entgelt angemessene Vorke rungen zu treffen, hh
damit die Reiseveranstadamit die Reiseveransdamit die Reiseverans ltata tung weiter durchgeführt werden ll
kann. Können solche Vorkehrungen nicht getrofkann. Können solche Vorkehrungen nicht getrokann. Können solche Vorkehrungen nicht getro fen werden ff
oder werden sie vom Kunden aus triftigen Gründen nicht 
akzeptiert, so hat der Veranakzeptiert, so hat der Veraakzeptiert, so hat der Vera stalter ohne zusätzliches Entgelt nn
gegebenenfalls für eine gleichwertige Möglichgegebenenfalls für eine gleichwertige Möglicgegebenenfalls für eine gleichwertige Möglic keihh t zu sorgen, keikei
mit der der Kunde zum Ort der Abreise oder an einen 
anderen mit ihm vereinbarten Ort befördert wird. Im übrigen 
ist der Veranstalter verpflichtet, bei Nichterfüllung oder 
mangelhafter Erfülmangelhafter Erfümangelhafter Erfü lung des Vertrages dem Kunden zur ll
Überwindung von SchwieriÜberwindung von SchwÜberwindung von Schw gieri keiten nach Kräften Hilfe zu gg
leisten.
9. Auskunftserteilung an Dritte
Auskünfte über die Namen der Reiseteilnehmer und die 
Aufenthaltsorte von Reisenden werden an dritte Personen o
auch in dringenden Fällen nicht erteilt, es sei denn, der 
Reisende hat eine Auskunftserteilung ausdrücklich ge-
wünscht. Die durch die Übermittlung dringender Nach-
richten entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Es wird daher den Reiseteilnehmern empfohlen, ihren 
Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzuge-Angehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzugAngehörigen die genaue Urlaubsanschrift bekanntzug
ben.
10. Allgemeines
Die unter B angeführten Abschnitte 7.1. lit. c, vormals lit.b 
(Rücktritt), 7.1. lit d, vormals lit. c (No-show) sowie 8.1. 
(Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsemp-(Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsem(Preisänderungen) sind als unverbindliche Verbandsem
fehlung unter 1 Kt 718/91-3 und sind nu- n3 und sind nu3 und sind nu mehr als solche nn
unter 25 Kt 793/96-3 im Kartellregister eingetr- agen.
11. Besondere Bedingungen
11.1. Sonderwünsche
Diese werden an die Leistungsträger weitergeleitet, sind 
aber nicht Vertragsbestandteil.
11.2. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Diese werden nicht rückerstattet.
11.3. Änderungen von Leistungsträgern
Der kurzfristige Austausch von Leistungsträgern durch 
gleichwertige andere ist zulässig und keine Vertragsände-
rung.
11.4. Kinderermäßigung
Stichtag ist der Reiseantritt. Die Ermäßigung wird nur bis 
zur Erreichung (Geburtstag) des jeweils maßgeblichen zur Erreichung (Gebuzur Erreichung (Gebu
LebensLebenLeben jahres gewährt.ss
11.5. Im Reisepreis nicht inbegriffen
Im Reisepreis nicht inbegriffen sind Flughafentaxen, 
SicherSicheSiche heitsgebühren, Visagebühren, Trinkgelder, persrr .
Dienstleistungen, Beförderung von ÜbergeDienstleistungen, Beförderung von ÜbergDienstleistungen, Beförderung von Überg päck, etc.
11.6. Mindestteilnehmerzahl
Wie bei der jeweiligen Ausschreibung angegeben.
IHRE SICHERHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN!
Entsprechend der ReisebürosicherungsverordEntsprechend der ReisebürosicherungsverorEntsprechend der Reisebürosicherungsveror nung (RSV) erfolgte dd
die Eintragung ins Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums 
für Wirtfür Wirfür Wir schaft und tt Arbeit mit der Nummer 1998/0448Arbeit mit der Nummer 1998/0Arbeit mit der Nummer 1998/0 .
Die eingezahlten Kundengelder für unsere Reisen sind durch eine 
Bankgarantie der Bank für Arbeit und WirtBankgarantie der Bank für Arbeit und WirBankgarantie der Bank für Arbeit und Wir schaft AG gesichert. tt
Die Abwicklung allfälliger Ansprüche erfolgt durch den Verein der 
Interessensgemeinschaft der PauschalreiseveraInteressensgemeinschaft der PaInteressensgemeinschaft der Pa nuschalreiseverauschalreisevera stalter, p.A. nn
Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5-Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5 7. An -
diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsdiese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchdiese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruch verlust ss
innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der §1 Abs. 3 der RSV 
genannten Ereignisse anzugenannten Ereignisse anzgenannten Ereignisse anz meldenuu

rat 

leistungen 

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien.

IHRE SICHERHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN!
Entsprechend der ReisebürosicherungsverordEntsprechend der ReisebürosicherungsverorEntsprechend der Reisebürosicherungsveror nung (RSV) erfolgte dd
die Eintragung ins Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums 
für Wirtfür Wirfür Wir schaft und tt Arbeit mit der Nummer 1998/0448Arbeit mit der Nummer 1998/0Arbeit mit der Nummer 1998/0 .
Die eingezahlten Kundengelder für unsere Reisen sind durch eine 
Bankgarantie der Bank für Arbeit und WirtBankgarantie der Bank für Arbeit und WirBankgarantie der Bank für Arbeit und Wir schaft AG gesichert. tt
Die Abwicklung allfälliger Ansprüche erfolgt durch den Verein der 
Interessensgemeinschaft der PauschalreiseveraInteressensgemeinschaft der PaInteressensgemeinschaft der Pa nuschalreiseverauschalreisevera stalter, p.A. nn
Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5-Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5Europäische Reiseversicherung AG, 1090 Wien, Augasse 5 7. An -
diese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchsdiese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruchdiese sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem Anspruch verlust ss
innerhalb von 8 Wochen nach Eintritt der §1 Abs. 3 der RSV 
genannten Ereignisse anzugenannten Ereignisse anzgenannten Ereignisse anz meldenuu

Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien.

Hinweise zum Risiko bei Erlebnisreisen mit Abenteuercharakter 
(insbesondere Trekkingreisen): Bei dieser Reise gibt es Einschrän-
kungen bei Komfort und Sicherheitsstandards. Der Gesundheitszu-
stand, sowie die körperliche Fitness und Belastbarkeit, müssen den 
Anforderungen der Reise entsprechen. Die Teilnahme erfolgt auf Ba-
sis als selbständiger Wanderer, bzw. Bergsteiger. Die Anforderungen 
an die Trittsicherheit, Kondition und den Gesundheitszustand sind 
im Reiseprogramm beschrieben. Diese sind durch den Teilnehmer 
in Eigenverantwortung sorgfältig zu prüfen und ernst zu nehmen. 
Diese Reise führt uns in auch in abgelegene und wenig erschlossene 
Gebiete. In diesem Land sind die Möglichkeiten bei Rettungseinsät-
zen und medizinischer Betreuung nur eingeschränkt gegeben und 
nicht mit den Möglichkeiten in Österreich zu vergleichen. Krankheit 
und Verletzungen können dadurch schwerwiegende Folgen haben. 
Es wird von jedem Teilnehmer ein großes Maß an Eigenverantwor-
tung und ein erhöhtes Maß an Risikobereitschaft vorausgesetzt. 
Sämtliche Mehrkosten für den Teilnehmer, aber auch für Begleitper-
sonen (z.B. dem Reisebegleiter), die beim Abbruch der Tour aufgrund 
von Krankheit, Überlastung, oder Unfall entstehen, sind vom Teil-
nehmer zu tragen. Im Falle einer Krankheit, oder eines Unfalls, wird 
der Reiseleiter/-begleiter nach bestem Wissen versuchen, den Teil-
nehmer zu unterstützen, gegebenenfalls auch bis zu einem sicheren 
Ort zurückzubegleiten. Die jeweiligen Umstände und Möglichkeiten 
sind zu berücksichtigen.


